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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Energie

Energie

Jahresrückblick 2021: Energie

Die Schweizer Energiepolitik im Jahr 2021 war zum einen geprägt von zwei grossen
Geschäften – eines zur längerfristigen Förderung und zum Umbau der
Energieversorgung und eines zu zwischenzeitlichen Übergangslösungen, um kurzfristig
das Auslaufen bestehender Energiefördermassnahmen zu verhindern. Zum anderen
stand in den Medien in erster Linie die Frage im Fokus, wie die Schweiz künftig –
insbesondere auch ohne Stromabkommen mit der EU – eine Strommangellage während
den Wintermonaten verhindern kann. Insgesamt interessierte sich die Presse im Jahr
2021 gemäss der APS-Zeitungsanalyse 2021 ähnlich stark für Energiepolitik wie in den
Jahren 2018 und 2019 – einzig im Vorjahr hatte es Corona-bedingt einen deutlichen
Einbruch in der Berichterstattung zu Energiefragen gegeben (vgl. Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Ein wichtiges Ereignis, das den Schweizer Energiemarkt im Jahr 2021 durchschüttelte,
war der Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU. Diese
Absage an Brüssel vonseiten des Bundesrates Ende Mai hatte direkt zur Folge, dass das
sektorielle Abkommen im Strombereich ebenfalls vorläufig auf Eis gelegt wurde. Von
einem bilateralen Stromabkommen erhofften sich beide Seiten eine verbesserte
Zusammenarbeit im internationalen Stromhandel und eine Verbesserung der
Stromversorgungssicherheit. Vornehmlich in den Medien wurde darüber diskutiert, wie
die Schweiz ohne Abkommen mit der EU die Stromversorgung sicherstellen kann. Das
Ausmass dieser Diskussionen verdeutlichte auch die APS-Zeitungsanalyse 2021, die im
Sommer einen deutlichen Anstieg der medialen Berichterstattung über Energiefragen
feststellte (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Einen Coup bei der Frage nach der Stromversorgungssicherheit landete Bundesrat Guy
Parmelin im Herbst mit einer Videobotschaft an Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaft. Im Video warnte der Wirtschaftsminister davor, dass die Schweiz schon in
wenigen Jahren mit einer Strommangellage rechnen müsse. So würden
Stromlieferungen aus der EU in die Schweiz ab 2025 zurückgehen, da die Union ab dann
vorschreibt, dass 70 Prozent des grenzüberschreitenden Stromhandels innerhalb des
EU-Strombinnenmarktes – dem die Schweiz ohne Stromabkommen nicht angehört –
stattfinden muss. Guy Parmelin forderte die Schweizer Unternehmen deshalb auf, sich
Konzepte zur kurzfristigen Reduktion von stromintensiven Produktionen zu überlegen,
um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern. Die Frage einer allfälligen
Stromknappheit war zwar nicht neu, dennoch griffen die Medien dieses Thema erneut
stark auf – wie auch ein Blick auf die APS-Zeitungsanalyse verdeutlicht – und
spekulierten, ob allenfalls in wenigen Jahren schon einzelne Trams und Züge im Winter
nicht mehr würden fahren können, sollte die Nachfrage das Angebot an Strom in der
Schweiz übersteigen. Die warnenden Worte vor einer Strommangellage veranlassten
Skeptikerinnen und Skeptiker der Energiewende gar dazu, die Energiestrategie 2050 für
gescheitert zu erklären. Zudem kursierten verschiedenste Ideen, wie der heiklen Lage
begegnet werden sollte. Während beispielsweise die ElCom erneut die Idee von
Gaskombikraftwerken in die Debatte einbrachte, die bei Strommangellagen kurzfristig
einspringen und die nötige Strommenge ins Netz einspeisen könnten, stellten
insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der SVP die Forderung nach einem Neubau
oder zumindest dem langfristigen Weiterbetrieb der Schweizer AKWs in den Raum. 

Energieministerin Simonetta Sommaruga hatte dem Parlament bereits im Sommer die
Botschaft für das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien vorgelegt und gab damit den Fahrplan und den Lösungsansatz des
Bundesrates für den Stromsektor bekannt. Nach Ansinnen der Energieministerin soll
der Ausbau von erneuerbaren Energien – und damit die inländischen Kapazitäten –
stark gefördert und gleichzeitig eine Stromreserve für den Winter geschaffen werden,
damit die Schweiz ihre Stromversorgung zukünftig verstärkt eigenständig gewährleisten
kann. Gleichzeitig wollte die Energieministerin eine seit Jahren im Raum stehende
Forderung nach einer vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarktes in das
Gesetzespaket aufnehmen. Dieses System ist in der EU seit Jahren Realität und bildet
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unter anderem eine Voraussetzung vonseiten der Union für den Abschluss eines
sektoriellen Stromabkommens mit der Schweiz. 

Obwohl das Parlament die Pläne der Energieministerin zur Kenntnis genommen hatte,
wollte es im Hinblick auf die lange Planungszeit kein Risiko eingehen und bereits eine
Übergangslösung schaffen, um Ende 2022 ein Auslaufen einiger im ersten Energiepaket
der Energiestrategie 2050 festgelegten Energieförderungsmassnahmen zu verhindern.
Im Rahmen einer parlamentarischen Initiative stellte das Parlament deshalb in der
Herbstsession im Eiltempo bereits Weichen für die zukünftige Energiepolitik, obwohl
die Vorlage ursprünglich nur als Übergangslösung angedacht gewesen war. Demnach soll
für Sonnen-, Wind-, Geothermie- und Wasserkraftanlagen eine Förderung mittels
Investitionsbeiträgen von bis zu 60 Prozent der Kosten eingeführt werden, wodurch die
bisher vorherrschende Praxis von Einspeisevergütungen durch Einmalvergütungen
ersetzt wird. Zudem verlängerte das Parlament die Marktprämie bei bestehenden
Grosswasserkraftanlagen sowie den maximalen Wasserzins bis Ende 2030.

In verschiedenen kleineren Geschäften machte das eidgenössische Parlament zudem
Schritte in Richtung einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Ausbau der
erneuerbaren Energien. Vor allem der Nationalrat setzte Zeichen für einen Wandel in
der Energiepolitik, indem er beispielsweise als Erstrat stillschweigend ein vereinfachtes
Verfahren bei der Erstellung von Fotovoltaikanlagen in Industriegebieten befürwortete
oder den Ausbau der Fotovoltaik auf den Dächern von Immobilien des Bundes
vorantreiben wollte. Ein angenommenes Postulat soll zudem das Potenzial von
Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden der Schweizer Armee eruieren. Stillschweigend
passierte auch eine steuerpolitische Regelung die beiden Räte, sodass nachträgliche,
energetisch sinnvolle Investitionen bei Neubauten zukünftig schon nach wenigen
Jahren steuerlich abzugsfähig werden. Gleichzeitig wollte der Nationalrat sicherstellen,
dass die bestehenden Stromnetze möglichst effizient genutzt werden und teure
Kapazitätsausbauten aufgrund dezentraler, erneuerbarer Energieproduktionsstätten
verhindert werden, indem mit flexibleren Preisen die Nutzung besser geglättet werden
kann.

An ein heisses Eisen wagte sich schliesslich die UREK-NR im August 2021: Sie
befürwortete eine parlamentarische Initiative, mit der die nationalen
Nutzungsinteressen bei einem Projekt zum Ausbau der erneuerbaren Energien
zukünftig gegenüber anderen Interessen, wie beispielsweise dem Schutz der Umwelt,
als vorrangig erachtet werden sollen. Diese Frage hatte bereits in verschiedensten
Beratungen zu hitzigen Diskussionen geführt – die parlamentarische Beratung zur
Initiative stand bis Ende 2021 jedoch noch aus. In eine ähnliche Richtung zielte eine
Motion, welche den Prozess der Interessenabwägung zeitlich verkürzen möchte, damit
der Ausbau der erneuerbaren Energien von nationalem Interesse rascher vonstatten
geht – dieses Anliegen hiess der Nationalrat gut. 1

Rétrospective annuelle 2022 : Énergie

En 2022, le thème de l'énergie, et plus particulièrement la menace sur la sécurité de
l'approvisionnement énergétique de la Suisse, a mis sous tension l'ensemble du réseau
politique. Pour faire face à cette menace, le Conseil fédéral a été forcé d'ouvrir en
urgence le tableau électrique helvétique. Il n'a pas été le seul à enfiler son bleu de
travail. Politiciens et politiciennes, experts et expertes, ou même citoyens et
citoyennes, n'ont pas hésité à s'exprimer pour soutenir ou court-circuiter la démarche
gouvernementale. Ainsi, en 2022, l'analyse APS des journaux démontre que neuf pour
cent des articles sur la politique helvétique traitaient du thème de l'énergie. Un pic, à
dix-sept pour cent, notamment induit par les discussions sur la hausse des prix et les
mises en consultation de diverses ordonnances du Conseil fédéral, a été enregistré à la
rentrée de septembre 2022. En comparaison, le thème de l'énergie n'a représenté que
2.2 pourcent des articles sur la politique helvétique de 2016 à 2021. 

La forte volatilité sur les marchés internationaux de l'énergie, renforcée par la guerre
en Ukraine et les sanctions occidentales qui l'ont accompagnées, notamment dans le
secteur du gaz, ainsi que la hausse des prix et de la demande en électricité, mais
également l'instabilité des centrales nucléaires françaises ont plongé dans le noir la
politique énergétique helvétique. Le Conseil fédéral a donc été obligé d'avancer à
tâtons. Cette incertitude l'a forcé à décliner sa stratégie tout au long de l'année.
Premièrement, le gouvernement a préconisé la création d'une réserve hydroélectrique
et de centrales à gaz de réserve pour éviter un black-out électrique. Dans l'optique
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d'une «réserve hiver», la centrale à gaz de réserve de Birr (AG) devrait être
opérationnelle en février 2023. En parallèle, le Conseil fédéral a adopté une
ordonnance pour augmenter temporairement la production des centrales
hydroélectriques en abaissant le débit résiduel d'eau. Deuxièmement, la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga a suggéré une accélération et simplification des
procédures d'autorisation pour les installations hydroélectriques et éoliennes de
grandes tailles. Une initiative parlementaire pour accélérer les projets de parcs éoliens
et les grands projets de centrales hydrauliques a également été déposée au Parlement.
Troisièmement, pour faire face à la volatilité des prix de l'électricité et éviter un
écroulement de l'approvisionnement électrique Suisse, le gouvernement a soumis au
Parlement un mécanisme de sauvetage des entreprises électriques d'importance
systémiques. Cette loi fédérale sur les aides financières subsidiaires (LFiEl) est une
réponse aux manques de liquidités subies par Alpiq, à la fin décembre 2021, et au
sauvetage d'Axpo en septembre 2022. Quatrièmement, le Conseil fédéral a présenté
ses mesures prévues en cas de pénurie d'électricité. Ce plan en quatre étapes évolue
de la demande de réduction de la consommation au délestage électrique par zone.
Cinquièmement, le Conseil fédéral a lancé une campagne d'information intitulée
«L'énergie est limitée. Ne la gaspillons pas». Cette campagne a pour objectif de
renforcer l'efficacité énergétique en modifiant les habitudes de consommation des
Helvètes. Sixièmement, la guerre en Ukraine a mis en lumière le rôle du gaz dans le mix
énergétique Suisse. D'un côté, le Conseil fédéral a joué des coudes à l'internationale
pour sécuriser des livraisons supplémentaires de gaz non russe, et également
collaborer à la mise en place d'une réserve de gaz à l'échelle européenne. D'un autre
côté, le Conseil fédéral a concrétisé son plan de gestion réglementé en cas de pénurie
de gaz. Ce plan par étape prévoit, par exemple, une limite de température de 20 degrés
Celsius à l'intérieur des bâtiments, ou encore des contingentements immédiats en cas
de pénurie grave. Finalement, le gouvernement a institutionnalisé un état-major
«Pénurie d'énergie». 

Présentée en 2021, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr
reposant sur des énergies renouvelables s'est également branchée sur le courant
continu de 2022. L'électricité des débats sur la crise énergétique a envahi la Coupole
fédérale et le Parlement a remodelé le projet de réforme de l'énergie avec des
objectifs beaucoup plus ambitieux. Dans cette optique, le Conseil fédéral et le
Parlement ont coupé le courant de la libéralisation du marché de l'électricité. 

En parallèle des efforts gouvernementaux à court-terme, pour répondre à une menace
urgente, le Parlement a validé une multitude d'objets parlementaires qui avaient pour
objectif de sécuriser, à long-terme, l'approvisionnement énergétique suisse. De janvier
2022 à décembre 2022, le Parlement a adopté des motions, postulats et initiatives
parlementaires pour renforcer l'efficacité énergétique, modifier les habitudes de
consommation d'énergie des Helvètes, accélérer le remplacement des chauffages à
énergie fossile, exploiter le stockage saisonnier de chaleur, réduire la période de
référence de marquage de l'électricité, donner accès au réseau électrique aux
personnes produisant leur propre électricité, exploiter la flexibilité de la consommation
individuelle d'électricité, intégrer les acteurs de petite ou moyenne taille sur le marché
de l'énergie de réglage, développer les réseaux intelligents, exploiter le parc de
véhicules électrique pour stocker l'énergie excédentaire, évaluer le potentiel
hydraulique de la fonte des glaciers, développer une stratégie nationale pour une
production d'hydrogène neutre en CO2, encourager le remplacement des anciennes
chaudières à bois, soutenir le développement du stockage de l'énergie solaire sous
forme de gaz de synthèse, favoriser l'installation de panneaux photovoltaïques dans les
décharges et carrières abandonnées, soumettre les inventaires fédéraux à
l'approbation du Parlement, simplifier l'installation de pompes à chaleur et soutenir le
biogaz indigène. Au final, il est intéressant de noter que la majorité de ces objets
parlementaires ont été adoptés tacitement par les chambres. En 2022, le simple
argument d'un renforcement potentiel de la sécurité d'approvisionnement suffisait
pour convaincre la totalité du spectre politique.

Pour sa part, l'énergie solaire s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. En 2022, une
large majorité des réponses à la crise énergétique tournaient autour du soleil. En
février, le Conseil fédéral clamait sa volonté de créer des conditions-cadres pour un
boom du photovoltaïque en Suisse. Étant donné l'urgence de la situation, le Parlement
a étudié la réquisition du moindre centimètre carré pour installer des panneaux
photovoltaïques: le patrimoine immobilier de la Confédération, les murs antibruit, les
façades, les toits et les couvertures existantes des CFF et de l'OFROU, les surfaces
disponibles le long des routes nationales et les grandes surfaces dans les régions de
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montagne.

Si la politique helvétique s'est évertuée à stocker ou produire un maximum de
kilowattheures, les débats sociétaux et économiques se sont véritablement concentrés
sur la hausse du prix de l'énergie. La hausse du prix de l'essence a occupé tous les
esprits durant le printemps et l'été 2022 et la hausse des prix de l'électricité pour 2023
a affolé les compteurs au début de l'automne. D'après les entrepreneurs helvétiques, la
hausse du prix de l'énergie serait un fardeau plus lourd à porter que le franc fort ou le
Covid-19. Dans un premier temps, le Conseil fédéral a mis sur pied un groupe de travail
pour étudier différentes mesures pour aider les ménages et les entreprises face à la
hausse des prix de l'énergie. Puis, plusieurs parlementaires ont déposé des objets pour
soutenir les ménages à faibles revenus grâce à des aides financières temporaires, ou
une allocation énergie. Néanmoins, ces propositions ont été balayées dans les
chambres. À l'identique, le Conseil fédéral a finalement conclu, à partir des
recommandations du groupe de travail, qu'il n'était pas nécessaires de prendre de
mesures extraordinaires pour soutenir les entreprises ou les ménages face à la hausse
des prix de l'énergie.

En dehors de la Coupole fédérale, les partis politiques ont mis toute leur énergie à
trouver un coupable indigène à la crise énergétique actuelle. L'UDC a notamment
déclaré que les maux énergétiques que la Suisse rencontre actuellement ne seraient
que le fruit d'une mauvaise gestion du conseiller et des conseillères fédérales
socialistes et démocrate-chrétienne qui se sont partagés le siège du Département
fédéral de l'énergie depuis 1995. L'élection d'Albert Rösti, et la nouvelle répartition des
départements, a fait écho à ces critiques. En effet, dès 2023, un agrarien sera à la tête
du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). Sinon, la plupart des partis politique ont mijoté leur propre
solution pour résoudre cette crise. Par exemple, le Parti socialiste a revendiqué une
restructuration complète du marché de l'électricité. L'UDC a proposé la nomination
d'un général de l'électricité et lancé une campagne d'affiches publicitaires sur la
hausse du prix de l'essence. Mais surtout, le PLR a proposé la levée de l'interdiction de
construire des nouvelles centrales nucléaires, décidée en mai 2017 lors de la votation
populaire sur la Stratégie énergétique 2050. Un comité d'élus de partis de droite, et
des représentant.e.s de l'économie, ont ainsi lancé l'initiative populaire «De
l'électricité pour tous en tout temps». Ces débats sur l'atome ont eu lieu en parallèle
de la décision de la Nagra d'entreposer les déchets nucléaires suisses sur le site des
Lägern, entre les cantons d'Argovie et de Zürich. 

En conclusion, la politique énergétique suisse a été marquée, d'un côté, par l'activité
gouvernementale pour sécuriser l'approvisionnement énergétique helvétique à court-
terme et l'unité des partis politiques pour adopter tacitement une multitude d'objets
parlementaires liés à la sécurité de l'approvisionnement énergétique à long-terme.
Alors que, d'un autre côté, les (en)jeux politiques dans la presse et la décision de ne pas
aider les ménages et entreprises face à la hausse des prix de l'énergie, malgré les
nombreux appels du pied relayés par la presse, ont également résonné en Suisse. 2

Politique énergétique

Im Oktober 2019 sickerte zur Presse durch, dass Fachleute des BFE die
Energieszenarien 2050 bezüglich der Laufzeit der Atomkraftwerke in der Schweiz
anpassen wollten. Demnach würde der Bund neu mit einer Laufzeit von 60 Jahren für
ein Werk rechnen und nicht wie bisher von 50 Jahren ausgehen. Dieses
Langzeitbetrieb-Szenario 2050+ würde bedeuten, dass das neuste AKW der Schweiz in
Leibstadt noch bis im Jahr 2044 am Netz bliebe. «Die Realität hat die bisher
unterlegten 50 Jahre überholt», zitierte die NZZ die BFE-Sprecherin mit Verweis auf
die Anlage Beznau I, die 2019 bereits ins 51. Betriebsjahr gestartet war. Während die
einen diese Verlängerung als Chance verstanden, weiterhin eine stabile
Stromproduktion im Inland aufrechtzuerhalten und die Atomkraft als eine Art
Brückenlösung zum noch andauernden Ausbau der erneuerbaren Energien zu
verwenden, sahen andere darin ein erhöhtes Risiko für Unfälle sowie Fehlinvestitionen
in eine überholte Technologie.

Scharfe Kritik an den Schweizer Szenarien übte indes auch das deutsche
Bundesumweltministerium in Berlin, das sich im Oktober 2019 mit «dicker Post» an
Energieministerin Simonetta Sommaruga wandte, wie die Presse schrieb. Mit «[s]ehr
geehrte Frau Bundesrätin, die geplanten Laufzeiten der Schweizer Atomkraftwerke
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bereiten mir große Sorge», begann das Schreiben der parlamentarischen
Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Dass die verbleibenden vier AKWs der
Schweiz 60 Jahre laufen sollten, sei eine «fatale Fehlentwicklung», erklärte sie weiter.
Gemäss dem Schreiben seien die Anlagen in Beznau «schnellstmöglich» und diejenigen
in Gösgen und Leibstadt, Letzteres nahe der deutschen Grenze, «zeitnah» vom Netz zu
nehmen. Zudem sei es «zwingend», bei Entscheiden über längere Laufzeiten auch die
Bevölkerung der Nachbarstaaten miteinzubeziehen, war dem Brief weiter zu
entnehmen. Energieministerin Simonetta Sommaruga stufte diese scharfen Worte aus
Berlin dem Tages-Anzeiger zufolge als unangemessen ein. In ihrer Antwort im November
hielt sich die Sozialdemokratin aber nüchtern und verwies auf die zwei
Volksabstimmungen von 2016 zur Atomausstiegsinitiative und 2017 zum Energiegesetz,
in welchen das Schweizer Stimmvolk den Neubau von Atomkraftwerken zwar verboten,
eine fixe Begrenzung der Laufzeit aber abgelehnt hatte. Die Kernkraftwerke in der
Schweiz dürften ihren Betrieb fortsetzen, solange sie sicher seien, erklärte Sommaruga
die Schweizer Doktrin. 3

Bereits kurz nach der Eröffnung der Vernehmlassung zur Revision des EnG war in den
Printmedien ein grosses Interesse am Entwurf zu vernehmen. So lobte etwa die NZZ,
dass auch während der Corona-Krise wichtige Dossiers weiterverfolgt und langfristige
Pendenzen nicht auf die lange Bank geschoben würden. Grob gesagt beinhaltete der
Vorentwurf zur Revision des Energiegesetzes eine Verlängerung der bestehenden
Investitionsbeiträge bis 2035 und den Ersatz von auslaufenden Einspeisevergütungen
durch einmalige Investitionsbeiträge bis 2035. Mit den Massnahmen soll nebst der
Förderung der erneuerbaren Energien auch eine verbesserte inländische
Stromversorgungssituation erreicht werden. 

Im Bereich von Windenergie, Biogas, Geothermie und neuen Kleinwasserkraftanlagen
sollen im direkten Nachgang an das auslaufende Einspeisevergütungssystem ab 2023
Investitionsbeiträge vergeben werden. Diese erste Massnahme soll bis ins Jahr 2035
laufen. Bei der Erweiterung von bestehenden Kleinwasserkraftanlagen soll das bisherige
und auf Ende 2030 befristete System von Investitionsbeiträgen ebenfalls bis 2035
verlängert werden. Ein kritischer Beitrag in der NZZ betitelte diese Massnahmen als
andauernde «Subventionswirtschaft». Damit sei das Schweizer Stimmvolk 2017 bei der
Abstimmung zum Energiegesetz getäuscht worden, als eine zeitliche Begrenzung der
Massnahmen und eine Beschränkung der Kosten propagiert worden seien. Unzufrieden
mit dem Massnahmenpaket zeigte sich gegenüber dem Tages-Anzeiger auch Erich von
Siebenthal (svp, BE), der eine verbesserte Unterstützung der Holzwirtschaft vermisste.
Seiner Meinung nach werde dieses inländische und nachhaltige Energiepotential im
Vorentwurf zu wenig berücksichtigt, zumal der Fokus nur auf der
Elektrizitätsproduktion, nicht aber auf der für die Holzbranche wichtigeren
Wärmebereitstellung liege, worauf er auch schon in einer Motion verwiesen hatte. Das
bisherige Recht sah seit 2018 bei Holzkraftwerken für die Elektrizitätsproduktion –
nicht aber bei jenen für die Wärmebereitstellung – einmalige Investitionsbeiträge bis
2029 vor, die mit der vorliegenden Revision bis 2035 verlängert werden sollen. 
Das bei der Grosswasserkraft bereits bestehende und bis 2030 befristete System von
Investitionsbeiträgen soll ebenfalls bis ins Jahr 2035 fortgesetzt werden. Hier schlug
der Bundesrat zudem vor, die Fördermittel aus dem Netzzuschlagsfonds für
Investitionsbeiträge für neue Anlagen von 0.1 auf 0.2 Rappen pro Kilowattstunde zu
verdoppeln. Das bestehende Fördervolumen würde damit auf CHF 100 Mio. erhöht. Bei
Erneuerungen von bestehenden Wasserkraftanlagen sollen künftig hingegen nur noch
kleinere Anlagen mit einer Leistung bis fünf Megawatt mit Investitionsbeiträgen
unterstützt werden, die grösseren Anlagen nicht mehr. Die bestehende Marktprämie
der Grosswasserkraft soll zudem wie geplant Ende 2022 auslaufen. Medienberichten
zufolge stehe jedoch ein Grossteil der Energiebranche den Investitionsbeiträgen
skeptisch gegenüber. Gemäss dem Tages-Anzeiger würden die Stromunternehmen sich
vielmehr eine Orientierung am System der EU wünschen, wo eine sogenannte gleitende
Marktprämie ausbezahlt werde. Bei einem solchen System würden die Stromkonzerne
mit den tiefsten Mindestpreisofferten den Zuschlag zugesichert bekommen. Das
Vergütungssystem würde immer dann greifen, wenn der Marktpreis für Strom unter
diesen abgemachten Mindestpreis fällt, ansonsten würden keine Prämien ausbezahlt.
Mit einem solchen System könnte über Jahre Investitionssicherheit geschaffen werden,
so die Strombranche. Gemäss Zeitungsberichten habe einzig der Berner
Energiekonzern BKW die Pläne des Bundesrates unterstützt, künftig nur noch
Investitionsbeiträge zu vergüten. 
Bei den grossen Fotovoltaikanlagen plante der Bundesrat, das auslaufende Modell mit
der Wahl zwischen Einspeisevergütung und Investitionsbeiträgen ab 2023 durch fixe
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Einmalvergütungen, die im Rahmen von Ausschreibungen vergeben werden, zu
ersetzen. Diese wettbewerblichen Auktionen sollen die Förderung der Fotovoltaik
effizienter gestalten und als Hauptzuschlagskriterium den Fördersatz pro Kilowatt
Leistung verwenden. Jene Projekte mit den tiefsten Realisierungskosten sollen dann die
Einmalvergütungen erhalten. Mit dieser Massnahme könnten die verwendeten Mittel
möglichst effizient eingesetzt werden, versprach der Bundesrat. Mit dem
wettbewerblichen Ausschreibemodell nahm der Bundesrat zudem ein Anliegen von
parlamentarischen Vorstössen auf, die ähnliche Massnahmen verlangt hatten. Für kleine
Fotovoltaikanlagen sah der Vorentwurf ebenfalls Investitionsbeiträge bis 2035 vor, die
die bereits bestehenden und auf Ende 2030 befristeten Investitionsbeiträge verlängern
sollen.
Sich finanziell beteiligen wollte der Bundesrat ab 2023 auch an den
Projektierungskosten bei Wasserkraft-, Windkraft- und Geothermievorhaben. Damit
wollte die Regierung primär verhindern, dass mögliche Projekte aufgrund der
Planungskosten gar nicht erst in Betracht gezogen werden. 
Der Bundesrat wollte aber nicht nur bei den Projektierungskosten, sondern auch bei
den Überwachungskosten in der Geothermie ansetzen und das Monitoring der ETH und
der Kantone für die Erdbebensicherheit mit jährlich CHF 800'000 vergüten. Damit
sollen die wissenschaftliche Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit bei
Geothermiebohrungen sichergestellt werden.
Des Weiteren sah der Bundesrat vor, dass er künftig flexiblere Vorgaben zu Angaben auf
serienmässig hergestellten Anlagen, Fahrzeugen und Geräten machen darf, was
vorwiegend die Angaben zum Energieverbrauch und zu Energiekostenaspekten auf der
Energieetikette betreffe. Insbesondere bei den international wenig standardisierten
Fahrzeugangaben erhoffte sich der Bundesrat eine Verbesserung der Transparenz für
Konsumentinnen und Konsumenten erreichen zu können, indem präzisere und aus
verhaltensökonomischer Sicht wirksamere Informationen angegeben werden. Nebst
den aufzudruckenden Informationen soll auch die Berechnungsgrundlage für die
Vergabe der Energieeffizienzkategorie flexibel angepasst werden können, indem
beispielsweise auch Kriterien wie der Energieverbrauch für die Herstellung und die
Entsorgung miteinbezogen werden. Dank der Flexibilität bei den Vorgaben und bei den
Berechnungskriterien soll der Bundesrat zuletzt die Möglichkeit erhalten, sich künftigen
Regelungen der EU anzupassen.  
Ein letztes wichtiges Element des Entwurfs war schliesslich die
Verbindlichkeitserklärung der bisherigen Ausbauziele für die erneuerbaren Energien,
die nun konkret Einzug ins Gesetz halten sollen. Gemäss dem Tages-Anzeiger habe
Energieministerin Simonetta Sommaruga dieses Anliegen im Bundesrat erfolgreich
durchringen können. 
Nebst den Massnahmen erläuterte der Bundesrat auch den Finanzierungsaspekt. Die
Instrumente sollen mit dem bereits heute bestehenden Netzzuschlag von 2.3 Rappen
pro kWh finanziert werden. Konsumentinnen und Konsumenten müssten somit keine
höheren Abgaben entrichten, jedoch den bestehenden Zuschlag über eine längere Zeit
bezahlen. Dieses Vorhaben kritisierte VSE-Präsident Michael Wider in einem Interview
mit der NZZ. Wider forderte, dass die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten für
eine sichere und nachhaltige inländische Stromversorgung tiefer in die Tasche greifen
müssten. Die geplanten Massnahmen schafften zu wenig Anreize und Sicherheiten für
Investitionen im Inland. Beiträge im Tages-Anzeiger verwiesen zudem auf einen Bericht
der ElCom, worin die Aufsichtsbehörde vor einer Stromversorgungslücke im Winter
warnte. Daran könne auch die vorgesehene Revision mit den vorgeschlagenen
Massnahmen wenig ändern, kritisierte etwa Alt-BDP-Ständerat und Elcom-Präsident
Werner Luginbühl (BE) in ebendieser Zeitung. Die Vernehmlassung der umfassenden
und heiss diskutierten Vorlage dauerte bis Mitte Juli 2020. 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La sécurité d'approvisionnement en énergie tout en haut de l'agenda politique

Alors que la sécurité d'approvisionnement en énergie occupait déjà les esprits
politiques depuis quelques années, le début de l'année 2022 a placé cette
problématique urgente tout au sommet de l'agenda politique helvétique. La forte
volatilité sur les marchés internationaux de l'énergie, encore renforcée par le conflit en
Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivies, ainsi que la hausse de la demande
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d'électricité ont continué à renforcer la crainte d'une pénurie d'électricité, de gaz ou
de carburant. Plusieurs experts ont donc tiré la sonnette d'alarme. Ils ont notamment
rappelé qu'en cas de black-out, l'économie et la société helvétique seraient durement
frappées. De nombreuses entreprises ont aussi souligné le lourd fardeau de la hausse et
de la volatilité des prix et de l'énergie. En parallèle, la hausse des prix du carburant, qui
a passé la barre des CHF 2.20 en mars 2022, et les annonces d'une hausse de 20
pourcent des prix de l'électricité en 2023 ont mis à mal le porte-monnaie des Helvètes.

Afin de répondre à cette problématique urgente, le Conseil fédéral - ou plus
précisément la cheffe du DETEC Simonetta Sommaruga - a été particulièrement actif
dans le domaine de la politique énergétique. Pour commencer, la conseillère fédérale
s'est évertuée à offrir des conditions-cadres pour un boom des énergies vertes et
indigènes. Elle a proposé de modifier la loi sur l'énergie (LEne) afin de permettre des
déductions fiscales lors de l'installation de panneaux, et non pas uniquement lors d'une
rénovation. L'installation de panneaux solaires sur un maximum de toits a été au cœur
des débats. En parallèle, la conseillère fédérale a également préconisé une accélération
et simplification des procédures d'autorisation pour les installations hydroélectriques
et éoliennes de grandes tailles pour dynamiser ces énergies vertes indispensables au
mix énergétique Suisse. Toujours dans la même dynamique, Simonetta Sommaruga a
concrétisé les rapports de l'ElCom et du DETEC sur la sécurité d'approvisionnement en
proposant la création d'une réserve hydroélectrique dès l'hiver 2022/2023 et
l'implémentation de deux à trois centrales de gaz de réserves. Ou encore, après l'affaire
Alpiq de décembre 2021, Simonetta Sommaruga, en collaboration avec le chef du DFF
Ueli Maurer, a proposé un mécanisme de sauvetage pour les entreprises électriques
d'importance systémique. Cette bouée financière doit permettre de faire face aux
fortes demandes de liquidités induites par la volatilité sur les marchés internationaux
de l'électricité. Finalement, Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga ont profité de leurs
voyages diplomatiques, respectivement à Doha et à Amsterdam, pour garantir
l'approvisionnement en gaz de la Suisse.
Conscient de l'importance de la problématique mais aussi de la thématique, le PLR et
l'UDC ont essayé de surfer sur la vague de la sécurité d'approvisionnement, avec en
perspective les élections fédérales d'octobre 2023. D'un côté, le PLR a fait tapis en
sortant de sa manche la carte des centrales nucléaires. D'un autre côté, l'UDC s'est
contentée de miser sur la nomination d'un général de l'électricité et d'organiser une
table ronde sur la thématique. Ces différents mouvements, des partis politiques, mais
aussi du Conseil fédéral, vont-ils faire durablement bouger les lignes de la politique
énergétique helvétique?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Energies alternatives

Im Februar 2019 gab der Bundesrat bekannt, die Änderungen der
Energieförderungsverordnung und der Energieverordnung per 1. April 2019 in Kraft
treten zu lassen. Damit werden unter anderem die Förderbeiträge für
Photovoltaikanlagen angepasst: Einerseits sinkt damit die kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) für grosse Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW von elf auf
zehn Rappen pro kWh. Diese Art von Vergütung steht allerdings nur noch für wenige
hundert Anlagen zur Verfügung und läuft Ende 2022 aus. Mit der Revision treten zudem
Anpassungen der KEV in den Bereichen Geothermie-, Wind- und Wasserkraftanlagen in
Kraft. Andererseits sinkt auch die Einmalvergütung (EIV) für alle kleineren
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis 30 kW von CHF 400 auf CHF 340 pro kW,
wobei aber der Grundbeitrag bei CHF 1400 unverändert bleibt. Für Anlagen über 30 kW
wird hingegen die EIV – welche als Hauptförderungssystem bis 2030 vorgesehen ist –
bei den bisherigen CHF 300 pro kW beibehalten, um den Zubau von grösseren Anlagen
zu stärken. Gemäss dem Tages-Anzeiger plane Bundesrätin Simonetta Sommaruga
zudem, die EIV-Beiträge auch im Jahr 2020 weiter zu senken, sodass ab 1. April 2020
alle Anlagen, unabhängig von ihrer Grösse, einen einmaligen Beitrag von CHF 300 pro
Kilowatt Leistung erhalten. Die Anpassungen sollen das System vereinfachen und dem
Preisrückgang für Solarmodule Rechnung tragen. 5
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Stillschweigend folgte der Ständerat in der Herbstsession 2019 dem Antrag des
Bundesrates und nahm eine Motion des Luzerner Ständerats Damian Müller (fdp, LU) an.
Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Netzzuschlagsfonds
vorübergehend auch in rote Zahlen fallen kann, um Finanzierungsspitzen ausgleichen,
Wartelisten für die Ausschüttung von finanziellen Mitteln – beispielsweise für
Fotovoltaikanlagen – schneller abbauen und die erneuerbaren Energien somit besser
fördern zu können. Er stützte dieses Begehren auf Berechnungen des BFE, wonach eine
Verschuldung des Netzzuschlagsfonds nur auf einige Jahre prognostiziert ist und ab
dem Jahr 2027 die Einnahmen die Ausgaben wieder übersteigen werden.
Energieministerin Simonetta Sommaruga unterstützte die Motion und betonte, dass
durch diese Verschuldungsmöglichkeit stabile Rahmenbedingungen für Investitionen in
erneuerbare Energien geschaffen werden können. 6
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Nachdem der Bundesrat, der Nationalrat und die einstimmige UREK-SR eine Motion
Hadorn (sp, SO) unterstützt hatten, gab in der Sommersession 2020 auch der Ständerat
stillschweigend grünes Licht. Damit sollen administrative Prozesse bei der Erstellung
von Fotovoltaikanlagen vereinfacht werden, sofern diese im Kompetenzbereich des
Bundes liegen. Wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Kommissionspräsident
Martin Schmid (fdp, GR) in der Ratsdebatte erklärten, habe die Solarbranche Swisssolar
zusammen mit dem BFE an der Entwicklung der Software «Easyadmin» gearbeitet, die
administrative Hürden bei der Errichtung neuer Solaranlagen abbauen soll. Mit der
Annahme der Motion werde der Bundesrat nach Möglichkeit weitere Vereinfachungen
vornehmen, versprach die Energieministerin im Rat. 7
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Mehr Flexibilität beim Netzzuschlagsfonds forderte eine Motion Müller (fdp, LU), die in
der vorberatenden UREK-NR im Februar 2020 mit 18 zu 7 Stimmen mehrheitlich auf
Zuspruch gestossen war. Eine Minderheit Rösti (svp, BE) aus SVP-Vertretenden
erachtete eine mögliche Verschuldung des Fonds als nicht erforderlich und zu riskant.
Nach dreifacher Verschiebung befasste sich der Nationalrat in der Wintersession 2020
als Zweitrat mit der Motion. Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) erklärte,
dass sich die Kommission mit der Verwaltung beraten habe und eine Flexibilisierung
des Fonds hinsichtlich kurzfristiger Verschuldung als sinnvoll erachte. Damit könne
mehr Planungssicherheit für Ausbauprojekte von erneuerbarer Energie geschaffen
werden. Energieministerin Simonetta Sommaruga zeigte sich nach wie vor von der
Motion überzeugt, deutete aber darauf hin, dass das Anliegen des Motionärs bereits in
die Revision des EnG aufgenommen worden sei. Finanziell gesehen sei zudem zu
erwarten, dass die Einnahmen die Ausgaben langfristig decken würden. Mit 130 zu 50
Stimmen bei einer Enthaltung folgte die grosse Kammer schliesslich deutlich der
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat und nahm die Motion an. 8
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In einer Monsterdebatte setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2021 als
Erstrat mit dem Entwurf zur parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) zur Förderung
der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien auseinander. Insgesamt gab es zur
Frage der Gestaltung der Übergangslösung für die Förderung der erneuerbaren
Energien 58 Wortmeldungen und 24 Abstimmungen bei 13 Minderheitsanträgen. Der
Nationalrat trat ohne Gegenantrag auf die Debatte ein. Der Bundesrat hatte ihm zuvor
geraten, nicht auf das Geschäft einzutreten, da er die Thematik im Rahmen des
Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
behandeln wollte. Die Regierung erachtete die vorgesehenen Massnahmen im
Erlassentwurf der Initiative Girod – insbesondere auch im Hinblick auf das Ausbleiben
eines Stromabkommens mit der EU nach dem Aus des Rahmenabkommens – als nicht
ausreichend. Namentlich die Sicherstellung der inländischen
Stromversorgungssicherheit und der Netzstabilität durch Ausbauschritte und
Speicherkapazitäten für die Wintermonate kam nach Ansicht des Bundesrates im
vorliegenden Entwurf zu kurz. Abgesehen davon stehe der Bundesrat der Vorlage
inhaltlich nicht allzu fern, wie Energieministerin Simonetta Sommaruga im Rat erklärte.
Bis auf zwei Punkte – namentlich bei der Marktprämie und der unbefristeten
Gestehungskostenüberwälzung – sei der Bundesrat mit dem Vorschlag der
Kommissionmehrheit einverstanden. Sie zeigte sich erfreut, dass die UREK-NR mit
dieser Vorlage zentrale Elemente aus dem Bundesratsgeschäft zur Revision des EnG
und des StromVG aufgenommen hatte, fand es aufgrund des genannten Zeithorizonts
aber fraglich, ob es sich hierbei wirklich nur um eine «Lückenfülllösung» handle oder
ob nicht eher eine ausgedehnte «Übergangslösung» beschlossen werde. Wie
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Kommissionsprecherin Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) betonte, sei dieses
Massnahmenpaket als Begleitmassnahme zum genannten zweiten Massnahmenpaket
der Energiestrategie 2050 zu betrachten und ziele darauf ab, eine gesetzliche
Förderungslücke ab 2023 zu verhindern. Die Kommission anerkenne die Ansicht des
Bundesrates, die Massnahmen im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien behandeln zu wollen, sehe aber eine
zeitliche Dringlichkeit, sodass nicht auf die Ausarbeitung einer Übergangslösung
verzichtet werden könne. 

In der Detailberatung stimmte der Nationalrat dem Entwurf der Kommission in allen
Punkten zu und lehnte die verschiedenen Minderheitsanträge ab. So beschloss er
erstens, den Investitionsbeitrag für kleine Fotovoltaikanlagen bei 30 Prozent der
Investitionskosten zu belassen und damit die bestehende Regelung zu verlängern. Für
grössere Fotovoltaikanlagen, die ihre ganze produzierte Strommenge einspeisen und
nicht von den finanziellen Vorteilen des Eigenverbrauchs profitieren können, erhöhte
der Nationalrat die Einmalvergütung auf maximal 60 Prozent der Investitionskosten.
Eine SVP-Minderheit Rösti (svp, BE) verlangte, dass dies nur solchen Anlagen zugute
kommen soll, die einen hohen Anteil an Winterstrom produzieren und damit der
Stromknappheit in der kalten Jahreszeit entgegenwirken. Rösti erklärte im Rat, es sei
sehr wichtig, hier auf die Produktion von Bandenergie zu achten, worauf vonseiten der
SP- und der FDP-Fraktionen entgegnet wurde, dass auch nicht speziell auf die
Wintermonate ausgerichtete Fotovoltaikanlagen Strom in der kalten Jahreszeit lieferten
und jede zusätzliche Kilowattstunde die Versorgungssicherheit verbessere. Martin
Bäumle (glp, ZH) räumte zwar ein, dass das Problem mit der Winterstromknappheit
angegangen werden müsse, dies aber nach Ansinnen der GLP-Fraktion nicht im Rahmen
dieser Vorlage gelöst werden solle.
Zweitens nahm die grosse Kammer Auktionen für die Vergabe von Einmalvergütungen
bei grossen Fotovoltaikanlagen ins Gesetz auf, sodass jene Projekte den Zuschlag
erhalten, die das effizienteste Angebot unterbreiten können. Die genaue Ausgestaltung
der marktwirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen soll der Bundesrat bestimmen
können. Solche Ausschreibungen waren zuvor schon von der UREK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative 20.401 gefordert und insbesondere auch von der FDP-
Fraktion gelobt worden, die eine marktnahe Ausgestaltung des Förderwesens
unterstütze, wie beispielsweise Matthias Jauslin (fdp, AG) erläuterte. Eine unterlegene
Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO), die von den Fraktionen der Mitte und der SVP
unterstützt wurde, verlangte hingegen den Verzicht auf solche Auktionen. Der Mitte-
Politiker erklärte im Rat, dass mit dieser parlamentarischen Initiative keine Weichen
gestellt, sondern vielmehr eine Übergangslösung gefunden werden sollte. Es gehe bei
dem vorliegenden Geschäft nur um die Verhinderung einer Förderlücke. Alles, was
darüber hinaus gehe, solle im Rahmen der Beratungen des zweiten Massnahmenpaketes
zur Energiestrategie beraten werden. «Wenn nun aber über die Einführung von
Auktionen entschieden wird, dann nehmen wir die Beratung des halben
Energiegesetzes vorweg», kritisierte Mike Egger (svp, SG) diesen Beschluss in gleicher
Weise.  
Drittens sollen neben Fotovoltaikanlagen auch Windkraftprojekte von
Investitionsbeiträgen in der Höhe von bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Kosten
profitieren können. Die bestehenden und auslaufenden Einspeisevergütungen sollen
damit ersetzt werden. Nach Ansicht der unterlegenen Minderheit Rösti sollte dieser
Beitrag maximal bei 30 Prozent angesetzt werden, was aus Sicht der SP-Fraktion zum
«ökonomischen Tod der Windkraft» führen würde, so Gabriela Suter (sp, AG) im Rat.
Auch die Grünen erachteten es als wichtig, dass alle Technologien gleich stark
unterstützt werden, betonte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE). Aus Sicht der SVP-
Fraktion stössen die Windturbinen in der Bevölkerung jedoch auf zu grossen
Widerstand, weshalb das Geld besser in anderen Bereichen ausgegeben werden sollte,
wie Mike Egger erklärte.   
Viertens beschloss der Nationalrat, Biomasseanlagen – dazu gehören Biogasanlagen,
Holzkraftwerke, Klärgasanlagen sowie Kehrichtverbrennungsanlagen – ebenfalls durch
Investitionsbeiträge in der Höhe von maximal 60 Prozent zu fördern und das
bestehende Einspeisevergütungssystem auslaufen zu lassen. Solche Anlagen könnten
insbesondere im Winterhalbjahr für eine verbesserte Stromversorgungssicherheit
sorgen. Zusätzlich zum Investitionsbeitrag sollen Biomasseanlagen, welche besonders
hohe Betriebskosten aufweisen, von einem Betriebskostenbeitrag profitieren können.
Eine stärkere finanzielle Unterstützung war von den beiden Räten bereits im Rahmen
einer Motion Fässler (mitte, AI; Mo. 20.3485) gefordert worden. Eine FDP-Minderheit
unter der Federführung von Matthias Jauslin hätte es bevorzugt, die
Betriebskostenbeiträge nur an jene Anlagen zu vergüten, die bisher am
Einspeisevergütungssystem teilgenommen hatten und deren Vergütungsdauer
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abgelaufen war. Er erklärte, dass mit einem Betriebskostenbeitrag für neue Anlagen
erstens der anstehenden Revision des Energiegesetzes vorgegriffen und zweitens eine
Technologie den anderen vorgezogen werde. Damit würden sowohl bestehende als
auch neue Biomasseanlagen am «Subventionstopf» hängen. Befürwortende, wie etwa
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR), entgegneten, dass gerade diese Chance nicht
verpasst werden dürfe, sowohl den Fortbestand als auch den Zubau solcher Anlagen zu
fördern, weshalb ein Betriebskostenbeitrag auch für neue Anlagen gesprochen werden
müsse. 

In einem zweiten Block diskutierte der Nationalrat die Wasserkraftförderung. Neue
kleine Wasserkraftanlagen (bis 10 MW Leistung) sollen künftig mit bis zu 60 Prozent der
Investitionskosten gefördert werden. Neue grosse Wasserkraftanlagen sollen nicht mehr
wie bisher mit 40 Prozent, sondern ebenfalls mit 60 Prozent der Investitionskosten
unterstützt werden und damit einen wesentlichen Beitrag zur
Stromversorgungssicherheit der Schweiz leisten, entschied die Mehrheit des
Nationalrates. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) hätte den Beitrag für alle
Wasserkraftanlagen generell bei 40 Prozent ansetzen wollen. Damit sollte weder auf die
kleinen noch auf die grossen Anlagen explizit gesetzt werden, sondern vielmehr das
Kosten-Nutzen-Verhältnis ins Zentrum gerückt werden, erklärte er seinen Antrag im
Rat. Albert Rösti kritisierte, dass dies im Sinne einer «wahren Technologieneutralität»
nicht zu befürworten sei, da damit die Wasserkraft gegenüber den anderen
Energieträgern zurückgestuft würde. Eine Minderheit Kurt Egger (gp, TG) verlangte
indes, dass Investitionsbeiträge bei neuen Wasserkraftanlagen erst ab einer Leistung
von 3 MW gesprochen werden können, das heisst bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Grösse der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt sind. Damit sollten kleine, aus
ökologischen Gründen oft problematische Anlagen weniger im Förderfokus stehen.
Weder die Kommissions- noch die Nationalratsmehrheit konnten sich jedoch für diese
Klausel erwärmen und so wurde als allgemeine Bedingung für einen Förderbeitrag eine
Leistung von mindestens 1 MW festgelegt.
Neben neuen Anlagen sollen auch erhebliche Erweiterungen und Erneuerungen
bestehender Anlagen mit einer Leistung nach dem Bauprojekt von mindestens 300 kW
mit Investitionsbeiträgen unterstützt werden. Eine Minderheit Munz (sp, SH) beantragte,
dass solche Beiträge erst gesprochen werden können, wenn die Anlage nach dem Um-
oder Weiterbau eine Leistung von mindestens 1 MW vorweist. Damit würde die gleiche
Leistungsschwelle verwendet wie für die Vergabe von Investitionsbeiträgen bei
Neuanlagen. Nach Ansicht der Sozialdemokratin würden Kleinwasserkraftanlagen bei
hohen Kosten wenig Energie liefern und gleichzeitig grosse ökologische Schäden
anrichten, weshalb eine Anhebung der Förderschwelle nötig sei. Der Nationalrat beliess
die Grenze jedoch beim tieferen Wert von 300 kW.
Bei bestehenden Grosswasserkraftanlagen verlängerte der Nationalrat die ursprünglich
Ende 2022 auslaufende Marktprämie, die als Reaktion auf die Preisbaisse im letzten
Jahrzehnt und die damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten beschlossen worden
war, bis Ende 2030. Die Rentabilität der bestehenden Grosswasserkraftanlagen soll
damit optimiert werden, indem Marktpreise unter den Gestehungskosten korrigiert
werden. Eine linke Minderheit Munz forderte analog zum Bundesrat vergebens, auf die
Verlängerung zu verzichten, damit die finanziellen Mittel in den Zubau von neuen,
zusätzlichen Produktionskapazitäten fliessen können. Zudem müssten die
Konsumentinnen und Konsumenten als gebundene Endverbraucher mit der
Marktprämie dafür sorgen, dass den Kraftwerkbetreibern eine «Optimierung der
Gewinne» gewährleistet werde, erklärte die Schaffhauserin ihr Anliegen. Der
Nationalrat sah vor, für die Marktprämie bei bestehenden Grosswasserkraftanlagen
sowie für Investitionen und Ausbauprojekte in neue Anlagen mit einer Leistung von über
10 MW neu 0.2 Rappen pro kWh aus dem Netzzuschlagsfonds zur Verfügung zu stellen.
Die unterlegene Minderheit Kurt Egger hätte diesen Höchstanteil bei den bisherigen 0.1
Rappen belassen wollen. Insgesamt sollen gemäss dem Nationalratsentscheid die
Unterstützungsmassnahmen wie bisher mit 2.3 Rappen Netzzuschlag pro kWh von den
Konsumentinnen und Konsumenten finanziert werden. Eine Erhöhung dieser Beiträge
war im Entwurf nicht vorgesehen und wurde auch von keiner Minderheit beantragt. 

Schliesslich wandte sich die grosse Kammer der Tarifgestaltung für die Endverbraucher
im StromVG  zu. Hier entschied sie, dass Stromversorgungsunternehmen ihre
Gestehungskosten für erneuerbare, inländische Stromproduktion in die Tarife
einberechnen dürfen und dies nicht mehr an das Vorhandensein einer Marktprämie
gekoppelt ist. Eine Minderheit Bäumle, welche unter anderem von der SVP-Fraktion
unterstützt worden war, beantragte jedoch, die Gestehungskostenüberwälzung
weiterhin an die Markprämie zu knüpfen und damit indirekt mit einem Enddatum von
2030 zu versehen. Auch Simonetta Sommaruga versuchte vergeblich, die grosse

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Kammer davon zu überzeugen, hier nur eine Übergangslösung zu schaffen und keine
unbeschränkte Verlängerung einzuführen. 

Nach dreistündiger Diskussion und der mehrmaligen Erreichung des qualifizierten
Mehrs bei der Ausgabenbremse verabschiedete die grosse Kammer den Entwurf
zuhanden des Ständerates und der zuständigen UREK-SR. 9

Analog zu der sehr ähnlich lautenden, im Ständerat eingereichten und bereits
angenommenen Motion Français (fdp, FR; Mo. 19.3750) folgte der Nationalrat in der
Sommersession 2021 dem Antrag des Bundesrates und nahm eine Motion des Aargauer
FDP-Nationalrats Matthias Samuel Jauslin für eine Fotovoltaik-Offensive auf den
Immobilien des Bundes mit 135 zu 51 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Die Motion
verlangte, dass der Bundesrat innerhalb der nächsten zwölf Jahre dafür sorgt, dass der
Stromverbrauch der Bundesimmobilien durch eigene Produktionsanlagen gedeckt wird.
Zwar würde die Bundesverwaltung bereits heute zu 100 Prozent erneuerbaren Strom
aus Wasserkraft beziehen, allerdings führe dies dazu, dass der Bund als Grosskunde die
Verfügbarkeiten von umweltfreundlichen Ressourcen zulasten der Privatwirtschaft
monopolisiere, erklärte Jauslin im Rat. Die Bundesverwaltung solle deshalb die
Produktion von erneuerbaren Energien – als ideales Mittel durch Fotovoltaikanlagen auf
den Bundesimmobilien – ausweiten. Bekämpfer Christian Imark (svp, SO) kritisierte,
dieses Anliegen führe zu einer «unüberlegten, ineffizienten und überteuerten Politik».
Er forderte stattdessen, dass diese Aufgaben durch die Privatwirtschaft erfüllt werden
sollen. Zu reden gab wie bei der Motion Français zudem die Frage der Energieautarkie –
ob also die Bundesverwaltung vom Rest der Energieversorgung abgetrennt und
autonom agieren müsste. Energieministerin Simonetta Sommaruga strich im Rat aber
heraus, dass eben gerade dieser Punkt ein entscheidender Unterschied zur Motion
Français darstelle, weil bei der vorliegenden Motion Jauslin keine Autarkie gefordert
werde und insbesondere auch Dritte – also privatwirtschaftliche Akteure – die
Fotovoltaikanlagen auf diesen entsprechenden Flächen betreiben könnten. In der
Abstimmung folgten schliesslich alle Fraktionen ausser der geschlossen ablehnenden
SVP-Fraktion dem Ansinnen des Bundesrates. 10

MOTION
DATE: 17.06.2021
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit dem Entwurf zur
parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) betreffend die Förderung der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Wie zuvor bereits im Nationalrat war die
Debatte mit 59 Stellungnahmen und 16 Abstimmungen auch im Ständerat sehr
umfangreich. Die Kantonskammer stellte dabei neun Differenzen zum Nationalrat auf:

Erstens wollte der Ständerat Auktionen für Investitionsbeiträge bei grossen
Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch erst ab einer Leistung von 150 KW gestatten.
Der Nationalrat hatte hier zuvor eine Mindestleistung von 100 KW vorschreiben wollen.
Zudem strich die Ständekammer eine spezielle Regelung, wonach auch grosse Anlagen
mit Eigenverbrauch separate Auktionen erhalten sollen. Eine entsprechende
Unterscheidung hatte die UREK-NR zuvor beim Nationalrat erfolgreich ins Feld geführt.
Wie der ständerätliche Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) erläuterte, solle
mit der Änderung vor allem Rechtssicherheit für kleinere Anlagen geschaffen werden,
sodass diese bei der Planung auf die klassische Förderung zählen können und insgesamt
mehr Anlagen gebaut werden. Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat,
der Bundesrat könne «mit dieser Einschränkung leben», da es vor allem darum gehe,
grössere Anlagen ohne Eigenverbrauch mit Auktionen zu fördern. 

Zweitens sah der Ständerat die Möglichkeit vor, Stromproduktionsanlagen, welche
insbesondere der Winterstromknappheit entgegenwirken, mit maximal 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen zu fördern. So sollen Fotovoltaik-, Windenergie- und
Geothermieanlagen, welche mindestens 40 Prozent ihrer Stromproduktion zwischen
Herbst und Frühling erbringen, zusätzlich unterstützt werden. Sie könnten damit einen
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit beitragen, strich beispielsweise Hansjörg
Knecht (svp, AG) hervor. Wasserkraftanlagen, welche mindestens einen Viertel ihrer
Jahresproduktion im Winterhalbjahr leisten, sollen ebenfalls von bis zu 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen profitieren können. Neue Anlagen müssen dafür jedoch eine
Leistung von mindestens 10 MW aufweisen. Bestehende Anlagen müssen zwei
Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen durch Erweiterungen oder Erneuerungen
mindestens 300 kW ins Netz einspeisen können und die zugebaute Produktionsmenge
muss mindestens 25 Prozent ihrer jährlichen Leistung im Winterhalbjahr beisteuern.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.09.2021
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.23 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Energieministerin Simonetta Sommaruga begrüsste die Flexibilität der Kann-
Formulierung und rechnete vor, dass dadurch speziell bei Geothermie- und
Windenergieanlagen, die einen grossen Winterstromanteil aufweisen, ein
Investitionsbetrag von total 80 Prozent möglich würde. «Im Parlament sagt man dann
plötzlich: 80 Prozent Investitionsbeitrag, nein, das ist jetzt wirklich zu viel. Ich sage dies
einfach, damit Sie es einmal gehört haben.»

Nicht aufgenommen hat der Ständerat eine Forderung seiner knappen
Kommissionsmehrheit (6 zu 5 Stimmen), wonach neue Wasserkraftanlagen erst ab einer
Leistungsuntergrenze von 3 MW anstatt wie im Entwurf vorgesehen bereits ab 1 MW
Leistung gefördert werden sollen. Wie Kommissionsprecher Martin Schmid erläuterte,
gehe es bei dieser Bestimmung um das Spannungsverhältnis zwischen
Nutzungsinteressen und dem Schutz der Gewässerökosysteme. Eine Abwägung dieser
Interessen habe für die Kommissionsmehrheit dazu geführt, das Pendel bei kleineren
Anlagen zugunsten des Gewässerschutzes ausschlagen zu lassen. Die Frage, ab welcher
Leistungsmenge es in Anbetracht des ökologischen Eingriffs angemessen ist, Anlagen zu
fördern, war bereits in der Kommission sowie zuvor im Nationalrat sehr umstritten
gewesen. Nun diskutierte auch der Ständerat lange über diese Bestimmung. Wie
Roberto Zanetti (sp, SO) mahnte, gehe es hier auch um einen effizienten Einsatz der
finanziellen Mittel, da ein eingesetzter Franken an Fördergeld bei grossen Anlagen zu
mehr Elektrizität führe, was insbesondere auch im Hinblick auf die Stromknappheit
sehr relevant werde. Die Untergrenze sei deshalb besser bei 3 MW Leistung anzusetzen.
Der Ständerat folgte schliesslich jedoch einer vom Bundesrat unterstützten Minderheit
Fässler (mitte, AI), die bei der vom Nationalrat eingeführten Untergrenze von 1 MW
Leistung bleiben wollte. Wie der Innerrhoder Ständerat mahnte, dürfe das Parlament
die Wasserkraftbetreiber, die derzeit vom Fördersystem profitieren, nicht einfach im
Regen stehen lassen, wenn sie weniger als 3 MW Leistung erbringen. Aus
energiepolitischen Gründen sei es nicht wünschenswert, Anlagen mit 1 MW Leistung
nicht mehr zu fördern, da die Wasserkraft das Rückgrat der Schweizer Stromversorgung
darstelle: «Es wäre unverständlich, wenn wir bei der Wasserkraft auf ein bedeutendes
Potenzial leichtfertig verzichten würden.» Der Ständerat stellte damit eine dritte
Differenz zum Nationalrat auf.

Gewissermassen als Kompensation dazu setzte die kleine Kammer ein Zeichen für den
Gewässerschutz, indem sie als vierte Differenz die Bedingung aufnahm, dass
Investitionsbeiträge nur bei Wasserkraftzubauten gesprochen werden, die den
Anforderungen des modernen Gewässer- und des Fischereischutzes entsprechen. Die
Anlagen müssen bei Erhalt der Vergütungen entweder diese Umweltbedingungen
bereits erfüllen oder dank der Investition erreichen. Ein Einzelantrag Engler (mitte, GR)
wollte zudem, dass die zusätzlichen Kosten für die Erfüllung der
Gewässerschutzvorschriften den Wasserkraftbetreibern erstattet werden. Auf Druck
der anderen Ratsmitglieder zog der Bündner dieses Anliegen jedoch zurück, damit
dieses im Rahmen eines separaten Geschäfts beraten werden kann.

Als fünfte Differenz verlängerte der Ständerat das bestehende Wasserzinsmaximum von
CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung, welches Ende 2024 auslaufen würde, bis Ende
2030. Der Bundesrat soll gemäss Gesetz dem Parlament rechtzeitig eine Folgelösung für
die Zeit ab Januar 2031 unterbreiten. Gemäss Martin Schmid könne damit Rechts- und
Planungssicherheit geschaffen werden. Minderheitsvertreter Damian Müller (fdp, LU)
hatte vergeblich versucht, den Rat davon zu überzeugen, auf eine solche
einschneidende und sachfremde Bestimmung zu verzichten und den Wasserzins
stattdessen in einer separaten Vorlage vertieft zu diskutieren. Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich gegen diese Bestimmung aus und erklärte, der Bundesrat sei
daran, mit den Kantonen eine Nachfolgelösung für das Wasserzinsmaximum zu suchen.
Die Mehrheit des Ständerats liess sich davon jedoch nicht überzeugen und nahm die
Bestimmung mit 27 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen in die Vorlage auf.  

Zusätzlich wollte die Kantonskammer als sechste Differenz eine weitere Bestimmung
bei der Wasserkraft streichen: Der Nationalrat hatte eine Regelung einführen wollen,
wonach nicht verwendete Investitionsbeiträge bei grossen Wasserkraftanlagen für
andere Fördersysteme verwendet werden sollen. Kommissionssprecher Martin Schmid
verwies jedoch auf Erläuterungen aus der Verwaltung, wonach diese Praxis bereits
heute angewandt werde. Der Artikel würde es schwieriger machen, finanzielle Mittel für
grosse Projekte bereitzustellen, da die Ausgaben nicht in jedem Jahr gleich hoch
ausfallen würden. Eine kurzfristige Akkumulation von Fördermitteln sei notwendig, um
die Schwankungen ausgleichen zu können. Dieser Artikel würde hingegen verlangen,
dass nicht verwendete Mittel Ende Jahr umverteilt würden. Der Streichung dieses
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Artikels stimmte die kleine Kammer stillschweigend zu.

Weiter fügte die Kantonskammer eine Bestimmung für die Finanzierung von
Pilotprojekten ein, welche eins zu eins aus dem bundesrätlichen Entwurf zur Änderung
des Energiegesetzes übernommen worden war, was die Energieministerin sehr freute.
Ebenfalls neu schrieb der Ständerat im Gesetz fest, dass das BAFU Gesuche für
Investitionsbeiträge an Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen in der Regel innert
sechs Monaten behandeln muss. Der Entwurf des Nationalrates hatte hierzu keine Frist
vorgesehen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für das
Anliegen, wandte allerdings ein, dass es bei Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen
eines Einvernehmens zwischen dem BAFU und dem betroffenen Kanton bedürfe, was
nebst der Prüfung der Gesuchsunterlagen viel Zeit in Anspruch nehmen könne. Deshalb
stehe es nicht immer in der Macht des BAFU, diese Frist einzuhalten. Der Ständerat
hiess den entsprechenden Einzelantrag Engler nichtsdestotrotz einstimmig gut. Eine
letzte Differenz schuf die kleine Kammer bei der Verrechnung von Preisvorteilen für
gebundene Endkunden. Hier wollte sie – im Gegensatz zu ihrer Schwesterkammer –
beim bestehenden Gesetz bleiben und diese Praxis auf 2030 befristen, was auch
Bundesrätin Sommaruga begrüsste. 

In der Gesamtabstimmung gab die Ständekammer der Vorlage mit 39 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Philippe Bauer (fdp, NE), Andrea Caroni (fdp, AR), Damian Müller und
Ruedi Noser (fdp, ZH)) eindeutig grünes Licht und spielte die überarbeitete Version
dem Nationalrat zu. 11

Eine von Jacques Bourgeois (fdp, FR) eingereichte Motion forderte, dass der Bundesrat
sicherstellt, dass der Ausbau der Fotovoltaik vorangetrieben wird. In Zusammenarbeit
mit den Kantonen soll er dafür sorgen, dass bei allen Neubauten an den dafür
geeigneten Stellen Sonnenpaneele anstelle von herkömmlichen Ziegeln verwendet
werden. Eigentümerinnen und Eigentümer sollen die entsprechenden Kosten
schweizweit steuerlich im Sinne des StHG von den Kantons- und Gemeindesteuern
abziehen können, forderte der Freiburger Ständerat weiter. Der Bundesrat zeigte sich
in seiner Stellungnahme über das Ziel der Motion, den Ausbau der Fotovoltaik
voranzutreiben, erfreut. Jedoch mahnte Energieministerin Simonetta Sommaruga in
der Herbstsession 2021 davor, mit dieser Motion in die in der Bundesverfassung
festgelegten Kompetenzen der Kantone einzugreifen. So sei einerseits die Festlegung
von Massnahmen über den Energieverbrauch im Gebäudebereich den Kantonen
vorbehalten, andererseits sei die Massnahme im Bereich der Steuerharmonisierung
heikel. Zudem müssten nebst der Himmelsausrichtung noch andere Kriterien bei der
Entscheidung über den wirtschaftlich sinnvollen Bau von Sonnenpaneelen
berücksichtigt werden und es dürfe keine steuerliche Privilegierung von
Fotovoltaikanlagen gegenüber anderen energetischen Investitionen geben. Bei
Annahme der Motion würde der Bundesrat deshalb im Ständerat eine Anpassung der
Regelung beantragen, wonach die Kompetenzen der Kantone nicht tangiert werden und
der Bundesrat dafür sorgt, dass nicht alle, sondern nur alle geeigneten Neubau-Dächer
mit Sonnenpaneelen ausgestattet werden. Der Nationalrat stimmte der Motion mit 191
zu einer Stimme bei zwei Enthaltungen deutlich zu. 12

MOTION
DATE: 23.09.2021
MARCO ACKERMANN

Das Thema Fotovoltaik war auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 und vor allem im Jahr
2021 ein Dauerthema in der medialen Debatte. Riesig sei das Potenzial von
Sonnenenergie, doch die Schweiz sei abgeschlagen im internationalen Ranking, urteilte
der «Blick» beispielsweise im Juni 2021. Im Vergleich mit den EU-Ländern und dem
Vereinigten Königreich lande die Schweiz mit einem Anteil von 4.7 Prozent auf dem 24.
Rang (von insgesamt 27), wie die «Tribune de Genève» erklärte. Sie riskiere damit, den
Zug zu verpassen, mahnte der Corriere del Ticino, während die NZZ monierte, dass der
Ausbau nicht auf Touren komme. Gemäss dem «Corriere del Ticino» habe es aber
während der Pandemie im Jahr 2020 eine Verbesserung in diesem Bereich gegeben: So
hätten die Installationen neuer Fotovoltaikanlagen gegenüber dem Vorjahr um 50
Prozent gesteigert werden können. Andere Medienberichte zeigten mit dem Verweis
auf verschiedene Projekte exemplarisch auf, welche Möglichkeiten bestünden, um
diesen Anteil weiter zu erhöhen. So sei die «Höhensonne» entdeckt worden, wie der
Tages-Anzeiger am Beispiel von Fotovoltaikanlagen in den Alpen erklärte. Dort könnten
nebst schwimmenden Anlagen – «Ein Solarkraftwerk lernt schwimmen», titelte die NZZ
– auch fixe Paneele auf den Staumauern einen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit
in den Wintermonaten leisten, wie das St. Galler Tagblatt schrieb. Im Herbst 2021 ging
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die bisher grösste Alpen-Fotovoltaikanlage auf der Muttsee-Staumauer (GL) ans Netz,
worüber die Aargauer Zeitung berichtete. Darüber hinaus stellte die NZZ etwa ein
Projekt zur Überdachung von Autobahnabschnitten mit Fotovoltaikanlagen vor. 
Auch das Parlament interessierte sich für diese Entwicklungen und wollte
beispielsweise wissen, wie hoch das Potenzial zur Produktion von Sonnenstrom von
verschiedensten Flächen wie Staumauern oder Lärmschutzwänden entlang von Strassen
und Gleistrassees ist (Po. 20.3616; Po. 20.4561). Simonetta Sommaruga, die das Jahr
2020 zum Jahr der Energie- und Klimapolitik machen wollte, plädierte im «Sonntags-
Blick» für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und erklärte, dass die
finanziellen Mittel für den Import von Erdöl und Gas – seit 1979 seien es um die CHF 252
Mrd. gewesen – zukünftig besser in die Energieproduktion in der Schweiz investiert
würden.
Andere Zeitungsberichte versuchten die Hoffnungen zu dämpfen. Wie der Tages-
Anzeiger im September 2021 betonte, dürfe man sich in Sachen Sonnenenergie nicht
allzu hohe Versprechungen machen, da Solaranlagen in den Alpen – wie beispielsweise
jene beim Muttsee – zwar «sinnvoll, aber kaum rentabel» seien. Während einige Medien
darauf verwiesen, dass die Sonnenenergie «immer billiger» werde, so etwa die Basler
Zeitung im Herbst 2019, rechnete der Tages-Anzeiger an einem Beispiel eines
Eigenheims im Berner Oberland vor, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht immer
aufgehe, und wies im Rechenbeispiel für eine Fotovoltaikanlage einen finanziellen
Verlust aus. Kritisch zum Ausbau der Fotovoltaik äusserte sich auch mehrfach die
«Weltwoche», welche die Investitionen des Bundes in die Sonnenenergie als
«ökonomisch fragwürdig» bezeichnete. Zudem sei die «flatterhafte Sonne» ein
Problem für die Stromversorgungssicherheit. Der regnerische Sommer 2021 habe
exemplarisch die Schwachstelle von Sonnenstrom aufgezeigt, da bei schlechtem Wetter
kein Strom produziert werde, so die Zeitung weiter. Schliesslich nahmen die Medien
auch eine in der Debatte häufig genannte Frage betreffend das Recycling der Paneele
auf. Die Weltwoche kritisierte, dass die Fotovoltaik-Befürwortenden «blind vor
Sonnenlicht» seien und die Technologie «300-mal so viel giftigen Abfall produzier[e]
wie die Kernkraft». Derzeit würden in der Schweiz noch kaum Solarmodule für die
Wiederverwertung anfallen, da die allermeisten ihre Lebensdauer von durchschnittlich
25 Jahren noch nicht überschritten hätten, erläuterte hingegen die NZZ im November
2021. Die dennoch anfallenden Module würden derzeit nach Deutschland zur
Wiederverwertung geliefert. Die Module, die in der Regel aus 85 Prozent Glas, 10
Prozent Metallen und einem weiteren grösseren Anteil Kunststoff bestünden, müssten
gemäss EU-Vorgaben zu 80 Prozent wiederverwertet werden. An einem
Recyclingverfahren für die zirka 1 Prozent Silizium in den Modulen werde in Frankreich
und Deutschland derzeit geforscht, schrieb die Zeitung weiter. 13

Alors que l’énergie solaire se positionne comme une source déterminante de la
transition énergétique, les récentes menaces de pénuries d’électricité, le débat sur
l’indépendance énergétique et la forte volatilité des prix sur le marché de l’électricité
ont imposé les panneaux solaires sur l’agenda politique helvétique. 

Pour commencer, l’association faîtière de la branche, Swisssolar, a ouvert les feux en
proposant d’obliger les propriétaires à installer des panneaux solaires lors de la
rénovation d'un bâtiment. Cette proposition a reçu un accueil mitigé. Par exemple, le
conseiller national Olivier Feller (plr, VD), président de la Chambre vaudoise
immobilière (CVI) et secrétaire général de la Fédération romande immobilière, a
critiqué une mesure qui non seulement viole la liberté de choix, mais fait fi de la libre
concurrence dans le secteur de l’énergie. Le parlementaire vaudois a aussi mis sur la
table la question du financement.
La presse a ensuite annoncé que le Conseil fédéral préparait une offensive dans le
domaine du solaire. Pour être précis, l'Office fédéral des routes (OFROU) a été chargée
d'évaluer quels tronçons d'autoroutes pourraient être recouverts de panneaux
solaires.

Puis, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a annoncé la mise en consultation
d’une révision de la loi sur l’énergie (LEne). Parmi les mesures étudiées pour atteindre
les objectifs de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral préconise d’accélérer
le développement du photovoltaïque en autorisant les déductions fiscales des
investissements faits pour des installations photovoltaïques. A l’heure actuelle, une
telle déduction fiscale n’est possible que lors d’une rénovation. Cette nouvelle mesure
autoriserait une déduction fiscale, également pour un nouveau bâtiment. En outre, la
conseillère fédérale a aussi proposé une simplification des procédures d’autorisation
d’installations solaires sur les façades, à l’exception des zones protégées. L’objectif du
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Conseil fédéral est de créer les conditions-cadres pour un boom du photovoltaïque
en Suisse. Cette mise en consultation d’une révision de la LEne étudie également la
simplification d’autorisation de construire pour les installations hydroélectriques et
éoliennes de grande taille.

Finalement, plusieurs projets de parc solaires, notamment dans les Alpes valaisannes,
ont été annoncés dès l’annonce de la mise en consultation. Par exemple, un projet
d’installation photovoltaïque sur 100'000 mètres carré d’alpage, dans la région du
Simplon, a été annoncée dans la presse début février. 14

La députée Gabriela Suter (ps, AG) considère que la mainmise chinoise sur la
production des panneaux photovoltaïques, grâce notamment à son quasi-monopole sur
le silicium, est une menace pour la sécurité de l'approvisionnement électrique
helvétique. Dans cette optique, elle demande au Conseil fédéral d'établir un rapport
sur le soutien de la Suisse à la relance de l'industrie photovoltaïque européenne, les
possibilités de renforcement de ce soutien, et les effets de cette relance du point de
vue écologique, social et économique. 
Le Conseil fédéral a recommandé l'adoption du postulat. Dans sa réponse, il a précisé
que le rapport ne devrait pas viser des interventions de politique industrielle mais
plutôt dresser un état des lieux dans le domaine de la recherche et de l'innovation. 
En chambre, le postulat a d'abord été combattu par le député agrarien Albert Rösti
(udc, BE). Puis, la question des mesures de politique industrielle a été soulevée par le
groupe du Centre. Finalement, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a confirmé
que le rapport serait orienté sur la recherche et l'innovation. Lors du vote, le postulat a
été adopté par 105 voix contre 75 et 5 abstentions. Le postulat de la député socialiste a
convaincu les voix des Verts (28), du Parti socialiste (36), des Vert'libéraux (16), du
groupe du Centre (27) et d'une députée PLR. 15
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A la suite du rapport sur le postulat 20.3616, la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-CE) a déposé
une motion pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les murs antibruit, les
façades, les toits et les couvertures d'infrastructures existantes des CFF et de l'Office
fédéral des routes (OFROU). 
Le Conseil fédéral a proposé l'adoption de la motion. Il estime qu'il est nécessaire
d'exploiter au maximum le potentiel de l'énergie solaire sur les installations existantes.
La motion a été adoptée en chambre par 138 voix contre 48 et 1 abstention. Le débat a
donné lieu à un vif échange entre le groupe UDC, d'un côté, et les rapporteuses de la
CEATE-CE, Christine Bulliard-Marbach (centre, FR) et Martina Munz (ps, SH), ainsi que la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Pour être précis, l'UDC a critiqué une
ingérence dans les budgets des CFF et de l'OFROU, indiquant que certaines dépenses
urgentes et nécessaires ne pourraient pas être réalisées car le budget serait réaffecté à
l'installation de panneaux solaires. A l'opposé, les partisans et partisanes de la motion
ont pointé du doigt l'urgence d'exploiter au maximum les possibilités d'installations
photovoltaïques afin de garantir l'approvisionnement énergétique et de répondre au
défi climatique. 16
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Afin de couvrir intégralement les besoins en électricité par des énergies renouvelables
à l'horizon 2050, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et
de l'énergie du Conseil national (CEATE-CN) estime qu'il est indispensable d'exploiter
tous les potentiels de production qui existent, notamment tous les espaces disponibles
pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Dans cette optique, la CEATE-CN
préconise de modifier l'art. 29 de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN) afin de
mettre gratuitement à disposition de tiers les surfaces disponibles le long des routes
nationales.  Comme exemple, elle cite les murs antibruits ou encore les talus le long des
routes nationales.
Si le Conseil fédéral s'est montré favorable à la motion, elle a été farouchement
combattue par le groupe UDC. Au nom du groupe, les députés agrariens Erich Hess
(udc, BE), Alois Huber (udc, AG) et Thomas Aeschi (udc, SG) ont préconisé le rejet de la
motion. Dans leurs argumentaires, les députés ont notamment critiqué une distorsion
de marché en cas d'attribution gratuite, l'absence de critères objectifs pour
l'attribution de ces surfaces, l'absence de précision au sujet des frais d'entretien, ainsi
que les complications liées aux nombreux travaux d'installation. La conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a répondu à chacune des critiques, indiquant que les critères de
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capacité et de volonté primeraient, ou encore que la question des frais d'entretien
pourrait être réglée via des contrats. Elle en a également profité pour souligner
l'urgence de la situation.
Au final, le Conseil national a adopté la motion par 153 voix contre 26 et 3 abstentions.
Alors que la motion était officiellement combattue par l'UDC, seulement 26 membres
du groupe l'ont effectivement rejetée. 17
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